
 

 
 

Merkblatt für Hausbesitzer oder deren Verwaltungen 
(GGA) 

 
 
Aufträge für Plombierung / Entplombierung von Wohnungsanschlüssen 
Bei neu angeschlossenen Wohnungen und Mieterwechsel in bereits angeschlossenen Woh-
nungen müssen Plombierungsaufträge innert 14 Tagen gemeldet werden, sonst gilt der An-
schluss als aktiv, d.h. es werden Benützungs- und Urheberrechtsgebühren verrechnet. Wird der 
Anschluss nach dem 15. des Monats abgemeldet, wird der ganze Monat belastet. 

Aufträge zum Plombieren oder Entplombieren von Wohnungsanschlüssen sind mit Angabe von 
Namen, Wohnungsnummer oder Stockwerk, Adresse sowie Telefonnummer des/der Mieters / 
Mieterin an folgende Adresse zu melden: 

schriftlich Gemeinde Pratteln 
z.Hd. GGA 
Schlossstrasse 34 
4133 Pratteln 

telefonisch 061 825 23 34 (Direktwahl Herr Bättig) 

per FAX 061 825 21 01 (z.Hd. GGA) 

per e-Mail rolf.baettig@pratteln.bl.ch 

Herr Bättig vereinbart mit den Mietern (eventuell dem Hauswart) direkt den definitiven Plombie-
rungs- resp. Entplombierungstermin. 

Kosten 
Bei Einhaltung der obgenannten Frist ist die Plombierung/Entplombierung für Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern kostenlos. 

Nicht termingerecht abgemeldete Wohnungen werden bis zur Plombierung normal verrechnet. 

Für Einfamilienhäuser entstehen je Fr. 25.— Plombierungs- resp. Entplombierungskosten. Der 
obenerwähnte Termin ist auch dort einzuhalten. 

Mieterwechsel in Wohnungen mit plombiertem GGA-Anschluss 

Bei einem Mieterwechsel in einer Wohnung mit plombiertem Anschluss ist bei der Wohnungs-
abnahme unbedingt darauf zu achten, dass die Plombe auf der Abdeckplatte der TV/Radio-
Steckdose intakt ist. Es sind nur Mitarbeiter der Gemeinde Pratteln berechtigt, die Plombe zu 
entfernen. Sollten wir feststellen, dass eine Plombe widerrechtlich entfernt wurde, sind wir ge-
zwungen, die Benützungs- und Urheberrechtsgebühr seit dem Plombierungsdatum nachzufor-
dern. 

Wir danken für die Bemühungen diese Anweisungen einzuhalten und bitten Sie, auch Ihre Mie-
ter zu informieren. Bei Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

GEMEINDE PRATTELN 
GGA 

Pratteln, 1. Februar 2006 


